
Pflegeeinstufung und rechtliche Möglichkeiten

Bei Fristüberschreitung hat die 
Pflegekasse 70 € pro KW 

zu zahlen.
Begutachtung und Mitteilung 

des Ergebnisses

spätestens nach 25 Werktagen

Begutachtungsergebnis liegt schriftlich vor

0 - 12 12,5 - 26,5

kein Pflegegrad PG 1

27 - 47

PG 2

47,5 - 69,5

PG 3

70 - 89,5

PG 4

90 - 100

PG 5

Bei Ablehnungsbescheid oder zu niedriger Einstufung

Widerspruch gegenüber der Pflegekasse 
binnen eines Monats und 

Erhalt des Begutachtungsergebnisses

Zur Fristwahrung genügt es, zunächst 
formlos Widerspruch einzulegen und darauf 

hinzuweisen, dass Begründung folgt.

Pflegekasse entscheidet über Widerspruch nach Aktenlage oder durch erneute Begutachtung

Bescheid wird nicht korrigiert Korrektur des ursprünglichen Bescheides

P

Klageweg vor dem zuständigen 
Sozialgericht steht innerhalb 

eines Monats offen

Keine anwaltliche Vertretung vor dem 
Sozialgericht nötig

Keine Gerichts- oder Verfahrenskosten 
für Kläger

Antragstellung auf Feststellung eines Pflegegrades bei der zuständigen Pflegekasse / Versicherung

 Privat Krankenversicherte müssen keinen formalen Widerspruch erheben und auch keine Klagefrist 
einhalten. Sie sollten Ihre Einwände dem Versicherungsunternehmen gegenüber zeitnah schriftlich vortra-
gen. Die Versicherung beauftragt einen Zweitgutachter von MEDICPROOF, der die Situation unter Ein-
beziehung Ihrer Einwände (ggf. neu) bewertet. Lehnt das Versicherungsunternehmen weiterhin die von 
Ihnen erwartete Leistung ab, können Sie den Klageweg beschreiten.


